
begangen wurden, wie sie im Statut des Internatio
nalen Gerichtshofes zu Nürnberg vom 8. August 1945 
definiert und in den Resolutionen 3 (I) vom 13. Fe
bruar 1946 und 95 (I) vom 11. Dezember 1946 der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen bestätigt 
wurden.“

Damit dürften bei einer unvoreingenommenen juristi
schen Betrachtung auch die letzten etwa möglichen 
Zweifel an der Anwendbarkeit des IMT-Statuts besei
tigt sein.
Abgesehen von den bereits dargelegten Gründen ergibt 
sich die Verbindlichkeit des IMT-Statuts für die Justiz 
der Bundesrepublik aber auch aus Art. 7 der römischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten vom 4. November 1950, der die Bundes
republik beigetreten ist (BGBl. 1954 II S. 14). Diese Be
stimmung besagt u. a. im Abs. 1, daß das Verbot der 
Rückwirkung von Strafgesetzen einer Bestrafung nicht 
im Wege steht, wenn zur Tatzeit zwar nicht das inner
staatliche Strafrecht, wohl aber das „internationale 
Recht“ die fragliche Tat für strafbar erklärt. Sie schreibt 
darüber hinaus im Abs. 2 ausdrücklich vor, daß durch 
das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen die Ver
urteilung oder Bestrafung solcher Personen nicht aus
geschlossen werden darf, die sich einer Handlung oder 
Unterlassung schuldig gemacht haben, welche im Zeit
punkt ihrer Begehung nach den allgemeinen, von den 
zivilisierten Völkern anerkannten Rechtsgrundsätzen 
strafbar war.
Es ist offensichtlich, daß hierdurch vor allem die Be
strafung der nazistischen Systemverbrecher als ein 
untrennbarer und notwendiger Bestandteil des Schutzes 
der Menschenrechte bestätigt wird und sichergestellt 
werden soll. Diese Verbrecher sollen sich — so legt es 
die Konvention fest — nicht dadurch ihrer Abstrafung 
entziehen können, daß sie sich auf ein angebliches oder 
tatsächliches Fehlen innerstaatlicher Strafgesetze für 
die Tatzeit berufen. 1

Es ist bemerkenswert, daß die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages den 
notifizierten Vorbehalt machte, die Bundesrepublik 
werde „die Bestimmung des Art. 7 Abs. 2 der Konven
tion nur in den Grenzen des Art. 103 Abs. 2 des Grund
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland anwenden“, 
wonach eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 
begangen wurde.
Hierzu ist folgendes zu sagen:
Erstens kann ein solcher Vorbehalt die verbindliche Be
stimmung des Art. 25 des Grundgesetzes weder auf- 
heben noch in ihrer Wirksamkeit einschränken. Das 
wäre verfassungswidrig.
Zweitens bezieht sich dieser Vorbehalt ausdrücklich nur 
auf Art. 7 Abs. 2; er berührt also nicht die Bestimmung 
des Art. 1, wonach das zur Tatzeit geltende internatio
nale Recht verbindlich als anwendbares Strafrecht an
erkannt wird, auch wenn das innerstaatliche Strafrecht 
keine entsprechende Strafbestimmung enthält. Zu die
sem internationalen Recht aber gehören bereits seit lan
gem auch die im Art. 6 des IMT-Statuts fixierten Ver
brechenstatbestände.
Drittens schließlich will der erwähnte Vorbehalt die 
Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 2 der Konvention nur 
insoweit ausschließen, als er den Bestimmungen des 
Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes widerspricht. Es be
darf keiner näheren Begründung, daß auch dieser 
Art. 103 nicht dem Art. 25 desselben Grundgesetzes ent
gegengestellt werden kann. Audi Art. 103 kann den 
Art. 25 weder aufheben noch in seiner Wirksamkeit ein-« 
schränken. Wann die Strafbarkeit einer Tat gesetzlich 
bestimmt war, richtet sich für den Bereich des Völ-j 
kerstrafrechts nach völkerrechtlichen Grundsätzen,' 
Wenn folglich eine Handlung oder Unterlassung im

Zeitpunkt ihrer Begehung nach den allgemeinen, von 
den zivilisierten Völkern anerkannten Rechtsgrund
sätzen strafbar war, dann war — wie dargelegt — die 
Strafbarkeit dieser Handlung oder Unterlassung im 
völkerrechtlichen Sinne auch „gesetzlich bestimmt“. . 
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß 
auch der erwähnte Vorbehalt die Verpflichtung zur Be
strafung der nazistischen Systemverbrecher nach den 
geltenden völkerrechtlichen Normen nicht berührt. 
Rechtlich völlig bedeutungslos ist alldem gegenüber ins
besondere auch das gelegentlich zu hörende Argument, 
man könne bei den im Art. 6 des IMT-Statuts fixierten 
Tatbeständen deshalb nicht von allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts sprechen, weil es
1. in der Zeit nach der Zerschlagung des Nazistaates 
zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben 
habe, ob künftig bestimmte, im IMT-Statut und . im 
Nürnberger Urteil noch nicht erfaßte Tatbestände eben
falls als völkerrechtswidrige Verbrechen gekennzeichnet 
werden sollen, und weil
2. gegenwärtige und offensichtliche Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, beispiels
weise der USA in Vietnam, nicht bestraft werden.
Beide Einwände erledigen sich schon dadurch, daß sie 
die hier allein interessierenden nazistischen Systemver
brechen überhaupt nicht berühren. Art. 6 des IMT-Sta
tuts fixiert nämlich das Völkerstrafrecht, wie es zum 
Zeitpunkt der Begehung dieser Verbrechen allgemein 
anerkannt war. Dieses Recht allein ist maßgebend. An 
diesem Recht hat sich aber bis heute substantiell nichts 
geändert — auch nicht durch die bedauerliche Tatsache, 
daß die heute seitens der USA in Vietnam begangenen 
Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen bisher noch 
nicht strafrechtlich geahndet wurden. Diese heutigen 
Verbrechen der USA verlieren ihren völkerrechtswidri
gen und strafbaren Charakter durch ihre augenblick
liche Nichtbestrafung ebensowenig wie die hier zur 
Verhandlung stehenden nazistischen Verbrechen etwa 
dadurch völkerrechtlich legitim geworden wären, daß 
sie vom Nazistaat nicht bestraft wurden.
Ebenfalls juristisch völlig bedeutungslos ist es schließ
lich, daß sich die Regierung der Bundesrepublik bis
lang geweigert hat, die völkerrechtliche Verpflichtung 
der Bundesrepublik zur unverjährbaren Strafverfol
gung und Aburteilung der nazistischen System
verbrechen und damit auch den Charakter dieser Un
taten als völkerrechtliche Verbrechen anzuerkennen. 
Art. 25 des Grundgesetzes macht nämlich die Verbind
lichkeit der allgemeinen Regeln des Völkerrechts für 
die Justiz der Bundesrepublik nicht davon abhängig, 
ob diese Regeln von der Bundesrepublik selbst aner
kannt werden oder nicht. Nach dem insoweit eindeu
tigen Wortlaut des Verfassungstextes sind diese Regeln 
auch im Falle ihrer Nichtanerkennung durch die Re
gierung der Bundesrepublik verbindliches Recht.

Die Notwendigkeit der Anwendung des Völkerstraf
rechts
Bislang haben alle Gerichte der Bundesrepublik die 
nazistischen Systemverbrechen als konventionelle kri
minelle Einzeldelikte gewertet. Dabei haben sie sich in 
keinem einzigen Fall mit der hier dargelegten Proble
matik auseinandergesetzt. Das ist aber schon vom posi
tivistischen Standpunkt aus notwendig.
Erstens bringt die Anwendung der erwähnten völker
strafrechtlichen Normen sinnfällig zum Ausdruck, daß 
die Justiz der Bundesrepublik die nazistischen System
verbrechen als das betrachtet, was sie tatsächlich sind: 
eis Verbrechen gegen die Menschheitsordnung schlecht
hin. Eine Verurteilung nach den Bestimmungen des
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